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Der Kauf einer 
Eigentumswohnung.
Zum Kauf einer Eigentumswohnung ist die 
Verfassung eines schriftlichen Vertrages er-
forderlich. Der Vertragserrichter wird in den 
meisten Fällen auch zum Treuhänder bestellt. 
Der Treuhänder empfängt den Kaufpreis und 
sorgt dafür, dass die Eintragung des Eigen-
tumsrechtes der Käufer vor der Auszahlung 
des Kaufpreises an die Verkäufer er folgt. 
Vor Abschluss des Kaufver trages sind für 
den Ankauf wichtige Informationen von der 
Hausverwaltung einzuholen. Der Vertrags-
errichter übernimmt grundsätzlich auch die 
Selbstberechnung der Grunderwerbsteuer, 
der Eintragungsgebühr und der Immobili-
enertragsteuer. Zusätzlich übernimmt der 
Vertragserrichter und Treuhänder die Las-
tenfreistellung des Kaufgegenstandes im 
Grundbuch, das kann durch Tilgung der den 
Pfandrechten zu Grunde liegenden Bankkre-
diten durch den Teilkaufpreis sein oder durch 
Vorlage von erforderlichen Unterlagen an das 
Grundbuchsgericht. Ein mit dem Rechtsan-
walt abgeschlossener Treuhandschaft ist 
sehr sicher, weil den treuhändischen Betrag 
auch die involvier te Bank oder Sparkasse 
und die zuständige Rechtsanwaltskammer 
überwacht. 
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Die Rechtsanwaltskanzlei Mag. Georg Derntl 
errichtet gerne Kaufverträge zum Ankauf von 
Eigentumswohnungen, Grundstücken, Häu-
sern, Unternehmen und übernimmt auch die 
Treuhandschaft.
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